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ferner Stauffacher: „Verbunden werden auch die Schwachen mächtig." 
Wilhelm Teil: „Der Starke ist am mächtigsten allein." 

Friedrich Schiller, Wilhelm Teil, I. Aufzug, 3. Szene 





Vorwort 
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Zweitgutachter weit über das übliche Maß hinaus eingesetzt und mir das Gefühl 
vermittelt hat, ich sei auch »sein« Habilitand. Seine klugen Anmerkungen haben 
diese Arbeit entscheidend weitergebracht. In gleicher Weise habe ich Frau Prof. Dr. 
Christine Langenfeld zu danken, die als Drittgutachterin mir wertvolle Anregun-
gen insbesondere zu den europarechtlichen Bezügen des kommunalen Kooperati-
onsrechts zu vermitteln wusste und mich immer wieder zu verständlichen Darstel-
lungen angehalten hat. Mein Dank wäre unvollständig, würde ich nicht auch Prof. 
Dr. Fritz Loos erwähnen, an dessen Lehrstuhl ich die ersten Erfahrungen im wis-
senschaftlichen Arbeiten sammeln durfte und der mich stets weiter unterstützt hat, 
wenngleich ich den von ihm vorgezeichneten strafrechtlichen Bahnen nicht gefolgt 
bin. 

Eine Untersuchung dieses Umfangs kann nicht ohne die wertvolle Hilfe von 
Freunden und Kollegen entstehen. Ich danke Herrn Dr. Rolf Blechschmidt und 
Herrn Konrad Walter, die trotz ihrer dienstlichen Verpflichtungen die Mühe auf 
sich nahmen, das gesamte Werk zu lesen, und manchen Verbesserungsvorschlag 
unterbreiteten. Herrn Simon Schnelle danke ich für seine Hilfeleistung während 
des Habilitationsverfahrens. 

Schließlich und nicht zum Geringsten möchte ich mich bei meiner Familie 
bedanken, die meinen wissenschaftlichen Werdegang stets unbedingt unterstützt 
hat. Ich widme dieses Buch dem Andenken an meine Großmutter Ruth Schäfer 
(1912-1995). 
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Erstes Kapitel 

Grundlagen kommunaler Kooperation 

§ 1 Einführung 

I. Problemstellung 

Das Recht der Verwaltungsorganisation befindet sich im Umbruch. Diese Verän-
derung ist durch die Faktoren Europäisierung, Privatisierung und Fragmentierung 
gekennzeichnet. Dies hat zu Studien des Wandels der Beziehung der Hoheitsträger 
zu den Rechtsgenossen herausgefordert, während die Relation der Gleichordnung 
der Hoheitsträger untereinander bisher keine vergleichbare Beachtung erfahren 
hat. Dabei spiegelt sich diese Gleichordnung auf drei Ebenen wider; europarecht-
lich in der Beziehung der EG-/EU-Mitgliedstaaten untereinander, staatsrechtlich 
in der Beziehung zwischen den Ländern und schließlich verwaltungsrechtlich in 
den interkommunalen Relationen sowie den Beziehungen sonstiger substaatlicher 
juristischer Personen. Soll die hier vorzunehmende Untersuchung nicht ausufern, 
sich andererseits aber auch nicht in einer bloßen Kompilation erschöpfen, hat eine 
thematische Beschränkung zu erfolgen. Dafür ist das Kommunalrecht als Refe-
renzmaterie gewählt worden. 

Diese Grundlegung im Kommunalrecht ist aus drei Gründen sachlich geboten. 
Zum einen stellt das Kommunalrecht als Organisationsrecht eine Querschnittsma-
terie dar, die angesichts der Aufgabenfülle der prinzipiell allzuständigen Kommu-
nen für die Behandlung der meisten verwaltungsrechtlichen Fallgestaltungen von 
großer praktischer Bedeutung ist.1 Zum anderen hat der Gesetzgeber mit den noch 
im Einzelnen darzustellenden Landeskooperationsgesetzen in diesem Rechtsgebiet 
die bisher am meisten versprechenden Versuche zur Herausbildung verselbststän-
digter öffentlich-rechtlicher Organisationsformen unternommen. Schließlich ver-
spricht das im Schnittpunkt zwischen Staat, Kommune und Bürger gelegene Kom-
munalrecht auf Grund seiner Polydimensionalität mehr als sonstige Gebiete des 
Verwaltungsrechts einen besonderen Erkenntnisgewinn. Dabei kommt dem Kom-
munalrecht nicht nur hinsichtlich der Binnenorganisation der Kommunen eine 
Ordnungsfunktion zu, sondern in der Beziehung der Kommune zu ihren Einwoh-
nern weist es zugleich die für das öffentliche Recht klassische Dimension der 
Uberordnung des Hoheitsträgers auf und erweitert diese im Verhältnis der Kom-
munen zum Staat sowie zu supranationalen Organisationseinheiten um eine Rich-
tung der kommunalen Unterordnung. Zu diesen drei anerkannten Bereichen des 

1 Daher überzeugt Forsthoffs Entscheidung, in seinem Lehrbuch des Allgemeinen Verwaltungs-
rechts, 10. Auflage, 1973, auch das Kommunalrecht zu behandeln, was in modernen Lehrbüchern 
des Allgemeinen Verwaltungsrechts in aller Regel nicht mehr geschieht. 
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Kommunalrechts tritt gleichberechtigt das Kooperationsrecht als vierte Dimension 
der Gleichordnung hinzu. 

Die Konzentration auf die kommunale Kooperation dient der Abgrenzung zu 
anderen verwandten Formen der Zusammenarbeit, die in dieser Untersuchung 
keine eingehendere Darstellung erfahren, gleichwohl aber auf Grund ihrer struktu-
rellen Vergleichbarkeit im Einzelfall Erkenntnisse auch für das Recht der kommu-
nalen Kooperation erhoffen lassen. Zu diesen nur auszugsweise zu behandelnden 
Bereichen zählen das gleichfalls erst in Ansätzen erschlossene Feld der Zusammen-
arbeit von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen2, die Kooperation sonstiger 
weltlicher Selbstverwaltungskörperschaften in öffentlich-rechtlichen3 und privat-
rechtlichen4 Formen, sowie das Zusammenwirken der Länder untereinander und 
mit dem Bund5. 

II . Begriff kommunaler Kooperation 

Die Untersuchung baut auf dem Begriff kommunaler Kooperation auf, weshalb 
dieser vorab zu klären ist. Die Kooperation stellt ein Grundphänomen des Rechts 
dar, welches nicht nur Anlass zur Entwicklung einzelner Rechtsinstitute, sondern 
Anstoß zur Genese des Rechts selbst gegeben hat. In der weitesten denkbaren 
Bedeutung kann unter Kooperation jedes Zusammenwirken in außerrechtlicher, 
informellrechtlicher oder rechtsförmlicher Gestalt verstanden werden. Außer-
rechtliche Kooperationsformen sind Gegenstand politologischer und soziologi-
scher Betrachtung, für diese rechtsdogmatisch angelegte Untersuchung bleiben sie 
außer Betracht. Unter informellrechtlichen Kooperationsmustern sollen Techniken 
der Zusammenarbeit verstanden werden, die sich an der Schwelle zum Recht 
bewegen, i. e. die im Vor-, Um- oder Nachfeld rechtsförmlicher Kooperationen 
auftreten und einen gewissen Geltungsanspruch erheben, der indes hinter der Ver-
bindlichkeit rechtsförmlicher Kooperationen zurückbleibt. In Anlehnung an den 
völkerrechtlichen Begriff des »soft law«6 mag man sie als »soft Cooperation« 
bezeichnen. Diese Formen weicher Zusammenarbeit sind mit den herkömmlichen 
Rechtskategorien schwer fassbar; sie werden in die Betrachtung einbezogen, sofern 
und soweit sie wie die einfache kommunale Arbeitsgemeinschaft gesetzliche Aner-
kennung gefunden haben oder sonst auf rechtsförmliche Kooperationen einwir-

2 Dazu Gauss, Geschichte und Gegenwartsgestalt des Rechts der Zusammenarbeit benachbarter 
Kirchengemeinden und Kirchenkreise im Rheinland und in anderen deutschen evangelischen Kir-
chen; ders., ZevKR 1972, 157 ff.; Frost, Strukturprobleme evangelischer Kirchenverfassung, § 26; 
ders., Das Recht der Zweckverbände in der Evangelischen Kirche im Rheinland. 

3 Z. B. Zusammenarbeit mehrerer Industrie- und Handelskammern nach § 1 IVa I H K - G ein-
schließlich der möglichen Bildung weiterer öffentlich-rechtlicher Zusammenschlüsse. Siehe Hendler, 
Selbstverwaltung als Ordnungsprinzip, S. 149, zur Zusammenarbeit benachbarter Handelskammern 
im damaligen Preußen. 

4 E. g. Zusammenschluss öffentlich-rechtlicher Handwerksinnungen zu einem privatrechtlichen 
Landesinnungsverband nach §§ 79 ff. HandwO. 

5 Siehe dazu Rill, Gliedstaatsverträge; Starck (Hrsg.), Zusammenarbeit der Gliedstaaten im Bun-
desstaat. 

6 Dazu Heintschel von Heinegg in Knut Ipsen, Völkerrecht, § 19 V, m. w. N.; Verdross/Stmma, 
Universelles Völkerrecht, §§ 543 ff. 
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ken. Diese rechtsförmlichen Kooperationsmodelle stehen im Zentrum der nachfol-
genden Erörterungen. Ohne dabei an dieser Stelle eine abschließende Bestimmung 
des Begriffs des Rechts anzustreben7, können ausgehend von einem positivisti-
schen Ansatz - was für die Zwecke dieser Untersuchung einstweilen genügen mag -
zum corpus des Rechts zumindest die von einem Gesetzgeber autoritativ gesetzten 
und sozial im Großen und Ganzen wirksamen Regelungen gezählt werden. O b 
eine Einschränkung dieses vergleichsweise weiten Rechtsbegriffs im Sinne nicht-
positivistischer Lehren, etwa durch einen Anspruch auf Richtigkeit8 oder sonstige 
dem Recht immanente Gerechtigkeitsforderungen geboten ist, wird an entspre-
chender Stelle9 erörtert werden. 

Unter Zugrundelegung eines weiten Begriffsverständnisses10 mag man dabei 
jeden vertraglichen oder vertragsähnlichen Kontakt zwischen zwei oder mehr 
Rechtssubjekten als Kooperation einordnen. Zwar erscheinen die von den Ver-
tragsbeteiligten mit dem Austausch von Leistung und Gegenleistung verfolgten 
Ziele auf einer ersten Betrachtungsebene einander entgegengesetzt, insofern der 
Leistungserbringer eine möglichst große, der Leistungsempfänger eine möglichst 
geringe Gegenleistung erstrebt. Indes liegt diesem vertraglich vereinbarten Aus-
tausch das gemeinsame Interesse aller daran Beteiligten zugrunde, den Austausch 
überhaupt stattfinden zu lassen, meint doch jeder, besser als zuvor dazustehen und 
hätte er sich - von Fällen des Irrtums oder Zwangs abgesehen - anderenfalls nicht 
an dem Austausch beteiligt. Bei Anlegung einer solchen Betrachtungsweise er-

7 Für Definitionen des Rechtsbegriffs siehe exemplarisch aus positivistischer Sicht Hoerster, 
JuS 1987, 181 (188): »Recht kann definiert werden als eine stufenförmig strukturierte Normenord-
nung, die in einer Gesellschaft Verbindlichkeit besitzt, Ausübung von physischem Zwang vorsieht 
und sich anderen derartigen Normenordnungen gegenüber im Konfliktfall durchsetzt.« sowie aus 
nicht-positivistischer Perspektive Ralf Dreier, NJW 1986, 890 (896): »Recht ist die Gesamtheit der 
Normen, die zur Verfassung eines staatlich organisierten oder zwischenstaatlichen Normensys-
tems gehören, sofern dieses im großen und ganzen sozial wirksam ist und ein Minimum an ethi-
scher Rechtfertigung oder Rechtfertigungsfähigkeit aufweist, und der Normen, die gemäß dieser 
Verfassung gesetzt sind, sofern sie, für sich genommen, ein Minimum an sozialer Wirksamkeit 
oder Wirksamkeitschance und ein Minimum an ethischer Rechtfertigung oder ethischer Rechtfer-
tigungsfähigkeit aufweisen.« Weitere Begriffsbestimmungen finden sich etwa unter Betonung des 
Befehlscharakters der Rechtsnormen bei Bentham, Of Laws in General, S. 1, »[a] law may be defi-
ned as an assemblage of signs declarative of a volition conceived or adopted by the sovereign in a 
state, concerning the conduct to be observed in a certain case by a certain person or class of per-
sons, who in the case in question are or are supposed to be subject to his power.« sowie aus rechts-
soziologischer Sicht bei Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 1. Halbband, 1. Teil, Kap. 1, § 6: 
»Eine Ordnung soll heißen: [. . .] b) Recht, wenn ihre Geltung äußerlich garantiert ist durch die 
Chance [des] (physischen oder psychischen) Zwanges durch ein auf Erzwingung der Innehaltung 
oder Ahndung der Verletzung gerichtetes Handeln eines eigens darauf eingestellten Stabes von 
Menschen.« Zum rechtssoziologischen Rechtsbegriff siehe ferner Raiser, Das lebende Recht, 
S. 177 ff. 

8 Vgl. Alexy, Begriff und Geltung des Rechts, S. 129 ff., sowie Ralf Dreier, NJW 1986, 890 
(896). 

9 Zum RZVG als möglicherweise typisch nationalsozialistischem Recht siehe §§ 7 VI; 12 I; 
zur Verbandsgerechtigkeit vgl. § 29. 

10 Zu Kooperation als Grundbegriff nicht nur der Rechtswissenschaft, sondern auch als 
Schlüsselbegriff für den Ubergang zu anderen Wissenschaften siehe Baer in Schmidt-Aßmann/ 
Hofmann-Riem, Methoden der Verwaltungsrechtswissenschaft, S. 223 (226). 
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scheinen weite Bereiche des Privatrechts, aber auch ausgewählte Gebiete des Völ-
ker-, Staats- und Verwaltungsrechts als Kooperationsrecht. 

Diese Deutung leistet indes durch die Aussonderung von im Über-/Unterord-
nungsverhältnis ergehenden Rechtsakten nur eine erste Annäherung an die rechtli-
chen Kooperationsformen, trägt aber durch die verbliebene Einbeziehung synal-
lagmatischer Austauschverhältnisse mit dem diesen immanenten Interessenwider-
streit noch den Keim künft iger Begriffsverwirrung in sich. 

Kooperation ist daher etymologisch ausgehend von dem ursprüngl ichen Sinne 
des Wortes als das gemeinsame ( »co« ) Schaffen eines Werkes ( »opus« ) zu verste-
hen. Eine solche Kooperation ist im Idealfall das Resultat eines Gleichlaufs der 
Interessen der Beteil igten, welche einander nicht entgegengerichtet, sondern auf 
dasselbe Ziel hin geordnet sind.11 Sie geht typischerweise über einen bloß synal lag-
matischen Vertrag hinaus. Dabei kann sie sich auf eine vertragliche Verpflichtung 
zu koordiniertem Vorgehen beschränken oder - was dem rechtlichen Leitbild der 
Kooperation eher entspricht - einen neuen Rechtsträger zur Verfolgung der den 
Beteil igten gemeinsamen Interessen schaffen. Während das Privatrecht ausgehend 
von den derzeit überwiegend noch als Gesamthandsgemeinschaften betrachteten 
Formen der BGB-Gesel lschaft , O H G und KG über den eingetragenen Verein 
bereits als juristische Person bis hin zu GmbH und Aktiengesel lschaft einen gan-
zen Fundus solcher selbstständiger oder auf dem Wege der Verselbstständigung 
befindlicher Rechtsgebilde zur Verfügung stellt, steckt ein vergleichbares öffent-
lich-rechtliches Gesellschaftsrecht12 noch in den Kinderschuhen.1 3 Dies mag im 
Völker- und Europarecht mit der geringen Anzahl entsprechender Rechtsträger 
erklärt werden, die jeweils eine einzelfal lbezogene vertragliche Regelung und wis-
senschaftliche Erörterung rechtfertigen, und im Staatsrecht auf das grundgesetzl i-
che Verbot der Schaffung einer weiteren Rechtsebene zwischen Bund und Ländern 
zurückzuführen sein. Im Verwaltungsrecht indes stellt die unterbliebene Heranbi l -
dung entsprechender Kooperat ionsformen ein sachlich nicht zu rechtfertigendes 
gesetzgeberisches Defizit dar, welches zu einer anderenfalls vermeidbaren, Züge 
eines Formenmissbrauchs1 4 annehmenden Flucht ins Privatrecht15 geführt hat. 
Diesem Gebrechen wi rd durch die verwaltungsrechtl iche Literatur, die noch 
immer von der Vorstellung des Verwaltungsrechts als Subordinationsrecht geprägt 
ist, nur bedingt abgeholfen.1 6 Die vorl iegende Untersuchung strebt an, diesen 
Mangel - wenigstens tei lweise - zu beheben. Ausgehend von den kommunalen 
Kooperationsformen soll dabei ein weiterer Beitrag zur Herausbi ldung eines allge-
meinen öffentl ich-rechtlichen Gesellschaftsrechts geleistet werden. 

11 Zur Entwicklung der Kooperation aus spieltheoretischer Sicht siehe Axelrod, The Evolution 
of Cooperation, v. a. S. 124 ff.; sowie ders., The Complexity of Cooperation, v. a. S. 40 ff. 

12 Gesellschaft« hier nicht eng im Sinne der §§ 705 ff. BGB verstanden, sondern weit als Syno-
nym für sämtliche verselbstständigten Kooperationsformen. 

13 Siehe grundlegend zur öffentlich-rechtlichen Gesellschaft Mann, Die öffentlich-rechtliche 
Gesellschaft, passim. 

14 Dazu Pestalozza, »Formenmißbrauch« des Staates, 1973. 
15 Zum Begriff Fleiner, Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, S. 326. 
16 Zur Kritik an der derzeitigen Lage der Verwaltungsrechtswissenschaft sowie zu Ansätzen 

der Uberwindung dieses Zustandes siehe Bumke in Schmidt-Aßmann/Hofmann-Riem, Methoden 
der Verwaltungsrechtswissenschaft, S. 73 ff., sowie die übrigen Beiträge in diesem Sammelband. 
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Das Kooperationsrecht ist vom Ansatz her durch das Prinzip der Gleichberech-
tigung der Beteiligten gekennzeichnet. Soweit das Zusammenwirken zwischen 
Kommunen derselben Ebene erfolgt, d. h. zwischen Gemeinden einerseits, zwi-
schen Landkreisen andererseits, ergeben sich zwar Rückwirkungen auf die interne 
Organisation der Beteiligten, das herkömmliche hierarchische Modell der Abfolge 
der Hoheitsträger wird jedoch nicht in Frage gestellt, wenngleich in der Rechtspra-
xis die Beteiligung von Kommunen von gleichem Rechtsstatus, aber sehr unter-
schiedlicher Größe und Einwohnerzahl erhebliche Probleme aufzuwerfen vermag. 
Werden jedoch Personen des Privatrechts in die Zusammenarbeit einbezogen, 
beginnt diese Gleichordnungsdimension die Subordinationsfunktion zu überla-
gern, und die Möglichkeit, Hoheitsakte gegenüber den beteiligten Privaten zu 
erlassen, wird fragwürdig. Die gleiche Wirkung tritt ein - mit aus Sicht der beteilig-
ten Kommune vertauschten Rollen - bei Mitwirkung staatlicher Stellen an kom-
munalen Zusammenschlüssen. Auch in diesem Fall beeinflusst die institutionell 
verfestigte Zusammenarbeit das an sich zugrunde liegende Unterordnungsverhält-
nis der Kommune und kann zu Verschiebungen, insbesondere im Bereich des Auf-
sichtsrechts, führen. Zur Berücksichtigung dieser Einwirkungen kann daher eine 
Abstufung der Gleichheit der Beteiligten geboten sein, worauf an geeigneter Stelle 
eingegangen wird.17 

Die so eingegrenzte kommunale Kooperation basiert auf dem Begriff der Kom-
mune. Dabei handelt es sich um keinen in der deutschen oder europäischen 
Rechtsordnung legaldefinierten Terminus. Auch der etymologische Ansatz, Kom-
mune als das, was mehreren gemeinsam (»communis«) ist, zu verstehen, führt nur 
bedingt weiter. Denn etwas Gemeinsames liegt jedem Verband, sei er öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Natur, zu Grunde, sodass man bei unbefangener 
Betrachtung mit Fug und Recht nicht nur einen Verein, sondern auch den Staat 
selbst als »Kommune« bezeichnen könnte. Es verbleibt die Anknüpfung an das 
herkömmliche Begriffsverständnis. Danach sind kommunale Einheiten dreier Ebe-
nen zu unterscheiden. 

Auf der untersten Stufe stehen die Gemeinden, gemeindefreie Grundstücke und 
- rechtshistorisch - Gutsbezirke. Angesichts ihrer Aufgabenfülle bei begrenzter 
Leistungsfähigkeit neigen sie in besonderem Maße zu Kooperationslösungen. 
Auch Ämter, Verbands- und Samtgemeinden sind zu dieser kommunalen Basis zu 
zählen. 

Die mittlere Ebene wird von Gemeindeverbänden eingenommen, d. h. Verbän-
den, die sich vollständig aus kommunalen Einheiten der untersten Stufe zusam-
mensetzen. Diese werden zumeist als Landkreise bezeichnet, in der älteren bayeri-
schen Terminologie als Bezirke18. Ihre Abgrenzung zu den im Wege der Koopera-
tion entstandenen Verbänden bereitet besondere Schwierigkeiten. Ihnen 
gleichgestellt sind die kreisfreien Städte. In allen deutschen Flächenländern ist das 
Staatsgebiet jeweils deckungsgleich mit der Summe der Gebiete dieser kommunaler 
Einheiten mittlerer Ebene. Ihr Aufgabenkreis ist im Vergleich zu den Gemeinden 
eingeschränkt, zugleich ist ihre Leistungsfähigkeit größer. Obgleich sie deshalb 

17 Siehe v. a. § 29. 
18 Vgl. Art. 9 I I I BayV 1946. 
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nicht in gleichem Maße wie Gemeinden auf Kooperationen angewiesen sind, treten 
sie in der Rechtspraxis doch vergleichsweise häufig als Kooperationspartner in 
Erscheinung. 

In manchen Ländern sind oberhalb dieser Stufe keine weiteren kommunalen 
Gebilde anzutreffen, in einigen finden sich so genannte höhere Kommunalver-
bände. Diese können, vergleichbar dem Bezirksverband Pfalz19, auf einen Teil des 
Staatsgebiets beschränkt sein, in ihrer Summe nach Art der bayerischen Bezirke2 0 

das gesamte Staatsgebiet abdecken oder gar, wie der Landeswohlfahrtsverband 
Hessen2 1 , sich auf das gesamte Staatsgebiet erstrecken. Diesen Verbänden sind son-
dergesetzlich recht unterschiedliche Aufgaben zugewiesen worden; ihre ver-
gleichsweise hohe Leistungsfähigkeit macht Kooperationslösungen indes nur sel-
ten erforderlich. Bedenkenswert erscheint indes, ob diese Verbände nicht selbst als 
Ergebnis kommunaler Kooperation zu betrachten sind. 

Zwischen diesen drei idealtypisch unterschiedenen Bereichen stehen kommu-
nale Ubergangsformen, die teils in der unteren und mittleren Ebene verwurzelt 
sind, teils den Ubergang von der mittleren zur oberen Stufe markieren. Zur ersten 
Gruppe gehören die bereits erwähnten kreisfreien Städte, welche die Aufgaben 
einer Gemeinde und eines Landkreises in sich vereinen. Auf halbem Wege zu einer 
solchen kreisfreien Stadt sind solche kreisangehörigen Gemeinden stehen geblie-
ben, welche einzelne Kreisaufgaben eigenverantwortlich erfüllen oder sonst einen 
Sonderstatus genießen, wie in Niedersachsen die Stadt Göttingen und die großen 
selbstständigen Städte22. 

Der zweiten Gruppe sind insbesondere die in neuerer Zeit vermehrt auftreten-
den Stadt-Umland-Verbände zuzurechnen, welche zumeist Rechtsnachfolger eines 
oder mehrerer Landkreise sind und zudem Aufgaben einer zuvor kreisfreien Stadt 
sowie der mittleren Ebene der staatlichen Verwaltung übernommen haben. Mit 
ihrer territorialen Ausdehnung, ihrer Einwohnerzahl und ihrem Kompetenzzu-
schnitt reichen sie bis zur Ebene der etablierten höheren Kommunalverbände hi-
nauf. Als Beispiele mögen der Stadtverband Saarbrücken23 und die Region Hanno-
ver2 4 genannt werden.25 

Zum kommunalen Bereich sind weiterhin die von den aufgelisteten kommunalen 
Einheiten gebildeten Verbände zu zählen, die ihrerseits wieder untereinander und 

' 9 Bezirksordnung für den Bezirksverband Pfalz i.d.F. vom 13.10.1994, RPGVB1. 1994 S. 416. 
2 0 Bezirksordnung für den Freistaat Bayern i.d.F. der Bekanntmachung vom 22.8.1998, 

BayGVBl. 1998 S. 851. Früher wurden die Bezirke Kreise genannt, siehe Art. 9 I BayV. Siehe zu 
den Bezirken als regionalen Kommunalverbänden Mecking, AfK 1996, 59 ff. 

21 §§ 3 ff. Gesetz über die Mittelstufe der Verwaltung und den Landeswohlfahrtsverband Hes-
sen vom 7.5.1953, HessGVBl. 1953 S. 93. 

2 2 Zu Göttingen siehe das Gesetz über die Neugliederung des Landkreises und der Stadt Göt-
tingen (Göttingen-Gesetz) vom 1.7.1964, NdsGVBl. 1964 S. 134, vgl. ferner Elster in Korte/Rebe, 
Verfassung und Verwaltung des Landes Niedersachsen, S. 433, m. w. N. Zu den großen selbststän-
digen Gemeinden siehe § 10 II N G O sowie Jörn Ipsen, Niedersächsisches Kommunalrecht, 
Rn. 74 ff. 

23 §§ 194 ff. SaarlKSVG. 
2 4 §§ 1 ff. RegioHanG vom 5.6.2001, NdsGVBl. 2001 S. 348. Dazu Priebs, D Ö V 2002, 144 ff. 
2 5 Zu Problemen in Stadt-Umland-Verbänden nehmen bereits 1973 Knemeyer, BayBgm. 1973, 

216 ff.; Bauer, BayBgm. 1973, 361 ff., und Holzinger, BayBgm. 1973, 404 ff., Stellung. 
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mit k o m m u n a l e n Gebie tskörperschaf ten kooper ieren k ö n n e n , sodass im F o l g e n d e n 
auch mehrstufige k o m m u n a l e Zusammenschlüsse in den B l i c k geraten werden. 

I I I . E r k e n n t n i s l e i t e n d e s I n t e r e s s e 

D i e s e U n t e r s u c h u n g k o m m u n a l e r K o o p e r a t i o n ist rechtsdogmat isch , nicht rechts-
his tor isch oder rechtssoz io log isch 2 6 angelegt. Rechtsgesch icht l i che A u s f ü h r u n g e n 
verfolgen keinen Se lbs tzweck , sondern werden getrof fen, soweit die his tor ischen 
Vorschr i f ten Vorläufer heute geltender Rege lungen darstellen oder gle ichsam als 
Alternat ivniodel le ein vertieftes Verständnis gel tender B e s t i m m u n g e n gestatten. 
R e c h t s s o z i o l o g i s c h e B e t r a c h t u n g e n setzen adäquates Datenmater ia l voraus. D e r 
Interessierte sei auf die Zusammenste l lungen der Stat ist ischen L a n d e s ä m t e r über 
Z w e c k v e r b ä n d e verwiesen; ansonsten ist angesichts der Vielgestalt igkeit k o m m u -
nalen Z u s a m m e n w i r k e n s nur wenig statistisches Mater ia l v o r h a n d e n . 2 7 I m Ü b r i -
gen werden die in dieser Bearbe i tung g e w o n n e n e n dogmat i schen E r k e n n t n i s s e 
durch die rechtstatsächl iche A n z a h l entsprechender Konste l la t ionen k a u m beein-
flusst. D i e dogmat i sche Beurte i lung eines P h ä n o m e n s ändert sich nicht dadurch, 
dass in der Praxis viele, wenige oder nur vereinzelte Sachverhal te auftreten. Selbst 
w enn derzeit kein einziger prakt ischer Fall gegeben sein sollte, l ieße sich doch im 
Wege des G e d a n k e n e x p e r i m e n t s gleichsam vorab über die Zulässigkeit und die 
recht l ichen G r e n z e n einer so lchen Gesta l tung urtei len. 2 8 Insofern zählt es zu den 
bedeutendsten A u f g a b e n der Rechtswissenschaf t , einen Vorrat an P r o b l e m l ö s u n -
gen bereit zu stellen. 

D i e s e Ausarbe i tung ist im deutschen nationalen R e c h t verankert . D ies ist n icht 
nur der Tatsache geschuldet , dass n o c h i m m e r lediglich spärl iche supra- und inter-
nat ionalrecht l iche Vorgaben das k o m m u n a l e K o o p e r a t i o n s r e c h t beherrschen 2 9 , 
sondern auch A u s d r u c k der U b e r z e u g u n g , dass b l o ß von einer ausreichenden 
G r u n d l e g u n g im nat ionalen R e c h t aus das darauf aufbauende und daran anknüp-

2 6 Die Kooperations- und Bereitstellungsfunktion des Rechts wird in der Rechtssoziologie 
zumeist nicht hinreichend gewürdigt, so verzeichnet etwa Rehbinder, Rechtssoziologie, § 6, der an 
die klassische Darstellung von Llewellyn, Yale Law Journal 49 (1939/40), 1355 ff., anknüpft, diese 
nicht unter den gesellschaftlichen Funktionen des Rechts. Allenfalls die dort genannte Aufgabe 
des Rechts, soziale Herrschaft zu organisieren und zu legitimieren, vermag diese teilweise zu erfas-
sen. Geiger, Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts, S. 92 ff., geht in dem Abschnitt über die 
Genesis der sozialen Ordnung gleichfalls nicht besonders auf die Bedeutung des Rechts als Ko-
operationsmittel ein. Auch Raiser, Das lebende Recht, S. 82 ff., erörtert Kooperation nur im 
Zusammenhang mit der Darstellung der Untersuchungen Dürkheims zur sozialen Arbeitsteilung 
in dessen Werk »De la division du travail social«. Aus verwaltungswissenschaftlicher Perspektive 
setzt sich hingegen Püttner, Verwaltungslehre, § 9 IV, mit der Kooperation von Verwaltungen aus-
einander. 

2 7 Vgl. etwa das Verzeichnis der Verbände mit kommunalen Aufgaben (Zweckverbände) in 
Bayern, zusammengestellt vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung im 
Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren, das im Jahre 2001 alleine für Bayern 1498 
Zweckverbände ausweist. Einen Uberblick beschränkt auf die alten Länder bietet ferner Schmidt-
Jortzig, Kommunalrecht, Rn. 394a. Siehe nun auch Hollbach-Grömig u. a., Interkommunale Koo-
peration in der Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik, 2005. 

2 8 Vgl. etwa die Erwägungen zum zwecklosen Zweckverband in § 14 V. 
2 9 Zu Ingerenzen des Rechts der EG/EU in die Garantie kommunaler Selbstverwaltung siehe 

Burgi in Streinz, Art. 263 EGV, Rn. 9, m. w. N. 
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fende Europa- und Völkerrecht adäquat gewürdigt werden kann. Dabei beschränkt 
sich diese Arbeit nicht auf eine Analyse des status quo, sondern strebt nach einer 
Verbesserung des kommunalen Kooperationsrechts. Dem dienen die zahlreichen 
rechtspolitischen Vorschläge.30 

IV. Gang der Untersuchung 

Ist das Feld abgesteckt und die Methode der Bearbeitung bestimmt, können die 
Früchte der Untersuchung in acht Kapiteln gewonnen und in einem neunten 
zusammengefasst werden. Das erste Kapitel31 der Ausarbeitung strebt eine dogma-
tische Fundierung des kommunalen Kooperationsrechts an. Die tatsächlichen 
Wirkfaktoren3 2 werden mit rechtlichen Erscheinungsformen33 kontrastiert und die 
historischen Grundlagen34 dargestellt. Ausgehend von den verfassungsrechtlichen 
Vorgaben wird das System der Rechtsquellen des kommunalen Kooperationsrechts 
entwickelt.35 

Aufbauend auf den im ersten Kapitel gelegten Fundamenten wird die Dogmatik 
des Zweckverbandes entfaltet. Diese praktisch bedeutsamste Form kommunaler 
Kooperation verspricht als selbstständiger Rechtsträger mit zahlreichen Beteiligten 
und einer Vielzahl denkbarer Konflikte den größten theoretischen Erkenntnisge-
winn. Handbuchartig werden in den folgenden Kapiteln die wesentlichen Pro-
blemkreise erschlossen. Das zweite Kapitel36 beschäftigt sich mit der Bildung des 
Zweckverbandes und dem Hinzutreten weiterer Mitglieder. Dabei werden nicht 
nur die objektive37 und subjektive38 Verbandsfähigkeit eingehend analysiert, son-
dern auch mögliche Gründungsfehler39 und deren Heilung40 betrachtet. 

Der so geformte Verband verfügt über Mitglieder und Angehörige, denen sich 
das dritte Kapitel41 widmet. Hier werden auch Fragen der verbandlichen Treue-
pflicht42 und der Verbandsgerechtigkeit43 erörtert. Das vierte Kapitel44 stellt in 
gewisser Weise das Spiegelbild des zweiten dar, indem es sich mit Veränderungen 
des Zweckverbandes und dem Ausscheiden von Mitgliedern beschäftigt. Zudem 
werden in diesem Kapitel mit den verbundenen und angereicherten Verbänden 
kompliziertere verbandsrechtliche Gestaltungen erörtert.45 

3 0 Am ausführlichsten etwa in § 52 V. 
31 Es umfasst §§ 1-13. 
3 2 Siehe §§ 2 -4 . 
3 3 Vide §§ 5-6 . 
3 4 Vgl. § 7 . 
3 5 Cf. § § 8 - 1 3 . 
3 6 Dazu §§ 14-27. 
3 7 Siehe § 14. 
3 8 Vide § 1 5 . 
3 9 Vgl. § 2 1 . 
4 0 Cf. § 2 2 . 
41 Dazu §§ 28-30. 
4 2 Siehe § 28 IV. 
4 3 Vide § 2 9 . 
4 4 Vgl. § § 3 1 - 3 7 . 
4 5 Cf. §§ 36-37. 



§ 2 Vor- und Nachteile kommunaler Kooperation 9 

Wie ein Mikroskop auf eine stärkere Vergrößerung eingestellt werden kann, 
durchdringt das folgende fünfte Kapitel 4 6 die Hülle des Rechtssubjekts Zweckver-
band und analysiert dessen interne Organisation im Zusammenspiel verschiedener 
Verbandsorgane. Es betrachtet überdies den auf diese Weise zergliederten Verband 
in Aktion und beschäftigt sich mit dessen Wirken gegenüber seinen Mitgliedern 
und Angehörigen 4 7 , der Haftung für verbandliches Verhalten4 8 sowie der Vollstre-
ckung von Rechtsakten für und gegen den Verband4 9 . Diese dynamisierende 
Betrachtungsweise findet ihren Höhepunkt in dem sechsten Kapitel5 0 , welches die 
Zweckverbandswirtschaft5 1 und die Besteuerung 5 2 dieser kommunalen Kooperati-
onsform behandelt. Im siebenten Kapitel5 3 schließlich werden die Mechanismen 
der Kontrol le verbandlichen Handelns aufgezeigt und die prozessuale Stellung des 
Zweckverbandes geklärt. 

An diese Analyse nationalen, zumeist landesstaatlichen, Rechts schließt sich im 
achten Kapitel 5 4 die Untersuchung grenzüberschreitender Zusammenarbeit an, 
wobei zwischen bloß landesgrenzen- und auch bundesgrenzenüberschreitender 
Kooperation zu differenzieren ist. Das neunte Kapitel5 5 schließlich fasst die 
gewonnenen Erkenntnisse zusammen und dokumentiert die Rechtsgrundlagen 
kommunaler Kooperation. 

§ 2 Vor- und Nachteile kommunaler Kooperation 

Die kommunale Kooperation verspricht vielfältige Vorzüge, wenngleich gewisse 
Nachteile nicht verschwiegen werden dürfen. Sie hat Einfluss auf das »Ob« und 
»Wie« der Aufgabenerfüllung (I) und zeitigt Auswirkungen auf die Binnenstruktur 
der beteiligten Kommunen (II), deren Verhältnis zu ihren Einwohnern einerseits 
( I I I ) , der Aufsichtsbehörde andererseits ( IV) sowie die Beziehung der Kommunen 
untereinander (V). Nicht zuletzt kommt ihr auch eine psychologische Kompo-
nente zu (VI). 

I. M ö g l i c h k e i t e n der Aufgabenerfül lung 

Kommunale Kooperation ist für die Aufgabenerfüllung auf der untersten Ebene 
hoheitlicher Tätigkeit von maßgebender Bedeutung, weil zahlreiche Aufgaben sich 
anderenfalls gar nicht5 6 oder nur unter erschwerten Bedingungen, zumindest aber 

4 6 Dazu §§ 38^t2. 
4 7 Vide § 43. 
4 8 Vgl. § 4 4 . 
4 9 Cf. § 4 5 . 
5 0 Dazu §§46-52 . 
51 Dabei erörtern §§ 46—49 die Einnahmenseite, § 50 die Ausgabenseite und § 51 den Ausgleich 

beider durch den Verbandshaushalt. 
5 2 Siehe § 5 2 . 
5 3 Vide §§53-54 . 
5 4 Dieses enthält §§ 55-56. 
5 5 Dieses besteht aus § 57 sowie den Anhängen 1—4. 
56 Vgl. Birkenfeld-Pfeiffer/Gern, Kommunalrecht, Rn. 748; Ehlers, DVB1. 1997, 137 (139). 



10 Erstes Kapitel: Grundlagen kommunaler Kooperation 

mit e inem erhöhten finanziellen A u f w a n d 5 7 , erfüllen l ießen. D a b e i sind b e s t i m m t e 
Aufgaben ihrer N a t u r nach von vornhere in auf das Z u s a m m e n w i r k e n mehr er er 
Verwaltungsträger hin angelegt; so kann etwa der öf fent l i che P e r s o n e n n a h v e r k e h r 
in e inem regionalen B e r e i c h nicht von einer e inzigen K o m m u n e organisiert wer-
den; und eine gemeinsame K u r k a r t e entfaltet ihre Vorzüge gerade wegen ihrer 
unterschiedl ichen räumlichen A n w e n d u n g s b e r e i c h e und damit der Verschieden-
heit der betei l igten K o m m u n e n . 5 8 

D i e E n t s c h e i d u n g zwischen d e m gänzl ichen Verzicht auf die W a h r n e h m u n g 
einer A u f g a b e oder deren gemeinsamer Er fü l lung durch mehrere K o m m u n e n kann 
sich für kleine L a n d g e m e i n d e n 5 9 in gleicher Weise wie für G r o ß s t ä d t e 6 0 stellen. 
W ä h r e n d es im ersten Fal l zumeis t an der Vorhal tung eigenen quali f izierten P e r s o -
nals 6 1 , e twa für die e lektronische Datenverarbe i tung , fehlen wird, kann selbst eine 
G r o ß s t a d t bes t immter Verwaltungsmit te l ermangeln , z. B . geeigneter E n t s o r g u n g s -
f lächen 6 2 für Abfäl le . A b e r selbst wenn eine K o m m u n e dem G r u n d e nach über alle 
notwendigen Verwaltungsmit te l verfügt , so kann d e n n o c h eine Z u s a m m e n a r b e i t 
geboten sein, u m eine opt imale A n l a g e n g r ö ß e zu erre ichen 6 3 , den Wirkungsgrad 
bestehender Anlagen zu e r h ö h e n 6 4 und die K o s t e n zu senken 6 5 . Al lerdings mag im 
Einzel fa l l der Bei tr i t t neuer Mitgl ieder über die opt imale Verbandsgröße hinaus-
führen, insbesondere k ö n n e n bei le i tungsgebundenen Leis tungen der Ver- und 
E n t s o r g u n g im Elektr iz i tä ts - , G a s - , Wasser- und Abwasserbere i ch vermehr te Lei -
tungskosten die E insparung an A n l a g e k o s t e n aufzehren. A u c h k ö n n e n bestehende 
Q u e r v e r b ü n d e zwischen Be t r i eben derselben K o m m u n e , wie die Verbindung von 
V o l k s h o c h s c h u l e n und M u s e e n , durch die Ü b e r t r a g u n g nur einer A u f g a b e auf 
einen Verband zerschlagen w e r d e n . 6 6 Andererse i ts kann die verbandsmäßige E r f ü l -
lung auch gerade der Vertei lung des wirtschaft l ichen R is ikos auf mehrere Schul tern 
dienen und ein etwa entstehendes Def iz i t besser abfedern . 6 7 

57 Dazu Dols/Plate, Kommunalrecht, Rn. 310. 
58 Zur Zulässigkeit kommunaler Betätigung außerhalb des eigenen Kommunalgebietes siehe 

Heilshorn, Gebietsbezug der Kommunalwirtschaft, v. a. S. 91 ff., 186 ff. 
5 9 Vgl. Rothe, Interkommunale Zusammenarbeit, S. 18; Stillhardt, Eingemeindung oder 

Zweckverband, S. 113. 
6 0 Cf. Reidenbach, ZKF 1981, 29 (31). 
61 Dazu Quass, DNV 2000, 16 (17). 
6 2 Zu diesem Beispiel Reidenbach, ZKF 1981, 29 (31). 
63 Schauwecker, Zweckverbände in Baden-Württemberg, S. 122. Man denke etwa an die ther-

mische Abfallentsorgung, bei der ein Verbrennungsofen nur den Abfall einer bestimmten Anzahl 
von Einwohnern aufnehmen kann. Wird weniger Abfall verbrannt, arbeitet die Anlage mit einem 
geringeren Kostendeckungsgrad und die optimale Anlagengröße wird unterschritten. Treten hin-
gegen weitere abfallverursachende Einwohner hinzu, ist gegebenenfalls ein weiterer Ofen zu 
errichten und die optimale Anlagengröße wird überschritten. 

64 Neuwiem, Zweckverbände, S. 14. 
65 Schauwecker, Zweckverbände in Baden-Württemberg, S. 122; Ehlers, DVBl. 1997, 137 

(139). Insofern mag man in Anlehnung an Höffe, Gerechtigkeit, S. 69, von einem distributiv-kol-
lektiven Vorteil kommunaler Kooperation sprechen. 

6 6 Diese Befürchtung äußert Schauwecker, Zweckverbände in Baden-Württemberg, S. 123. 
67 Siehe Neuwiem, Zweckverbände, S. 14; Reidenbach, ZKF 1981, 29 (31). 
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Bezirke 6, 79 f., 156 f. 
- s. a. Bayern, Regionen, Zweckverbands-

fähigkeit 
BGB-Gesellschaft 21 
Bodensee-Wasserversorgung 119 
Brandenburg 120, 451 f. 
- s. a. Amt, Heilungsgesetze, Pflichtver-

band 

Braunschweig 44 f., 123 
Bürgerbegehren 83 
Bundesregierung 606 

Dauerschuldverhältnis 265 f. 
DDR 
- Einigungsvertrag 115 ff. 
- Kommunalverfassung 37 f., 113 ff., 117 f., 

202 f. 
- Verfassung 1949 112 
- Verfassung 1968/74 113 
Demokratieprinzip 11, 81 ff., 132, 423, 485, 

541 f., 612 
Dienstherrenfähigkeit 450 ff. 

Echternacher Ubereinkommen 
- s. Staatsverträge 
EG 
- Bindung an EKC? 86 
- EuGH 103 f., 557 f. 
- Fördermittel 505 ff. 
- transnationaler Verband 609 
EGMR 103 
Eigenbetrieb 115, 178, 522 f. 
Eigengesellschaft 
- s. Formenwahlfreiheit 
Eingemeindung 59 f. 
Einigungsvertrag 115 ff. 
Einrichtungen, Einbringung von 497 ff. 
Einspruchsverfahren 565 f. 
Einstandsbeitrag 501 f. 
Einwohner 11 ff. 
- angereicherter Verband 413 
- Umlageregeln 490 f. 
- Veredelung 352 
- s. a. Angehörige 
EKC 
- Gesetzesvorbehalt 97 f. 
- Gewährleistungsgehalte 94 ff., 99 ff., 

101 f., 583, 599,613 
- keine grenzüberschreitenden Verbände 

102, 599 
- Ratif ikationskompetenz 92 ff. 
- Umsetzungskompetenz 92 ff. 
- Vertragschlusskompetenz 85 ff. 
- s. a. Staatsverträge, Völkerrecht 
EMRK 601 f. 
Entgelte, privatrechtliche 480 f. 
Ermächtigungsgrundlage 
- Anschluss 328 
- Ausschluss 372 f. 
- Pflichtverband 312 ff. 
Errichtungsbehörde 
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- s. Aufsichtsbehörde 
Etat 
- s. Haushalt 
E u G H 
- s. E G 
Europarat 
- s . E K C , E M R K 
Experimentierklauseln 
- s. Haushalt 

Fehler 
- s. Gründungsfehler 
Finanzausgleich 506 
Finanzgericht 565 f. 
Fördermittel 505 ff. 
Formenwahlfreiheit 129 ff. 
Frankfurt, Umlandverband 121, 182 f. 
Frankreich 592 f., 595 
Frauenbeauftragte 
- s. Beauftragte 
Freie Spitze 
- s. Ausgaben 
Freiverband 319 f. 
- s. a. Pflichtverband 
Funktionalreform 377 f. 
Funktionen 
- s. Aufgaben 
Funktionsvorbehalt 131 f. 

Gebietsreform 378 f. 
Gebühren 476 ff. 
Gemeinde 
- Einheitsgemeinde 181, 312 ff., 386 f. 
- gemeindefreie Grundstücke 155 
- Zweckverbandsfähigkeit 154 f. 
Gemeindeverband 72 ff. 
- s. a. Landkreis, Zweckverband 
Genehmigung 
- Aufhebung 242 ff. 
- Begriff 226 ff. 
- Erledigung 242 ff. 
- Fiktion 267 
- formelle Voraussetzungen 230 ff. 
- keine Konzentrationswirkung 230, 240 
- Konzessionssystem 37, 56 
- materielle Voraussetzungen 233 ff. 
- Mittel präventiver Aufsicht 548 ff. 
- Nebenbestimmungen 238 ff. 
- Rechtsnatur 226 ff. 
- Rechtswirkungen 240 ff. 
- Verwaltungsakt 227 
- s. a. Gründungsfehler 

Genossenschaft, eingetragene 23 f., 164, 
190 f. 

Gerechtigkeit 341 ff. 
- iustitia consociationis 345 ff. 
- iustitia particularis commutativa 345 
- iustitia particularis distributiva 343 f. 
- iustitia universalis 345 
- s. a. Gleichheit, Solidarität 
Gesellschaftsrecht, privates 108 f., 216, 336, 

356, 407 
- s. a. Aktiengesellschaft, G m b H , K o m -

manditgesellschaft, Offene Handelsge-
sellschaft, Verein 

Gesetzgebungspflicht 70 f. 
Gesetz über Gemeindeverbände 
- s. Sachsen 
Gesetzlicher Zweckverband 
- s. Pflichtverband 
Gewaltenteilung 423 f., 524 f. 
Gewerbesteuer 
- s. Steuer 
Gewohnheitsrecht 586 f. 
Gleichgewicht, gesamtwirtschaftliches 517 
Gleichheit 341 ff. 
- Gleichheitsprinzip bei Umlage 487 
- Herleitung 347 ff. 
- Rechtfertigung von Ungleichheiten 

349 f. 
- Rechtsfolgen von Gleichheitsverstößen 

350 f. 
- s. a. Gerechtigkeit, Grundrechte, Solida-

rität 
G m b H 24 f., 164, 178, 191 
Grenznachbarschaftliche Einrichtung 607 f. 
Gründungsfehler 
- Anfechtbarkeit 257, 263 f., 281 ff. 
- Bekanntmachungsfehler 272 ff. 
- Fehlerarten 259 ff. 
- Fehlerfolgen 255 ff. 
- Genehmigungsfehler 266 ff. 
- Heilung 258, 283 f. 
- Nichtakt 255 f. 
- Nichtigkeit 256 f. 
- Satzungsfehler 259 ff. 
- Umdeutung 258 
- Unbeachtlichkeit 257 f., 283 
- Unwirksamkeit 265 f. 
- Widerruflichkeit 257 
- s. a. Heilungsgesetze 
Gründungsgeschäfte 306 
Grundpflichten 481 f. 
Grundrechte 
- Allgemeine Handlungsfreiheit 66 f. 
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- Berufsfreiheit 66 
- Bindung an 81, 132 
- Eigentumsrecht 68 f. 
- gesetzlicher Richter 569 
- Gleichheitssatz 68, 296 f., 477 f. 
- Rechtsweggarantie 569 
- Schutzpflichten 542, 554 
- transnationaler Verband 611 
- Vereinigungsfreiheit 60, 66 f. 
- Zweckverband als Grundrechtsträger 

78 f. 
Grundsteuer 
- s. Steuer 
Gutsbezirke 5, 155 

Haftung 460 ff. 
- Haftungskonstellationen 462 f. 
- Handelnde 309, 468 f. 
- Mitglieder 463 f. 
- Musterersteiler 552 f. 
- Verband 463 
- Verbandsgründer 309 f., 464 ff. 
- verbundene Verbände 409 ff. 
- Vorverband 464 
Handwerkskammer 160, 189 
Hannover, Verband Region 6, 123 
Haushalt 514 ff. 
- allgemeine Haushaltsgrundsätze 516 ff. 
- Annuität 519 
- Ausgleich 517 f. 
- Deckungsgrundsätze 520 
- Experimentierklauseln 524 
- Haushaltssatzung 492, 520 f. 
- Jahresrechnung 521 f. 
- Kameralistik 525 
- Klarheit 518 
- Kreislauf 520 ff. 
- Neues Steuerungsmodell 523 ff. 
- Non-Affektation 520 
- Öffentlichkeit 518 
- Rechtsgrundlagen 514 ff. 
- Veranschlagungsgrundsätze 518 ff. 
- Vollständigkeit 518 f. 
- Wahrheit 518 
- s. a. Rechnungsprüfung 
Heilungsgesetze 
- Anknüpfen an Rechtsschein 284 f. 
- Begriff 276 f. 
- Fiktion 285 f. 
- persönlicher Anwendungsbereich 279 
- Rechtsfolgen 258, 281 ff. 
- Reichweite 277 ff. 
- Rückwirkung 290 f. 

- sachlicher Regelungsgegenstand 279 ff. 
- verfassungsrechtliche Zulässigkeit 287 ff. 
- zeitliche Geltung 278 f. 
- s. a. Gründungsfehler 
Hessen 45, 121, 238 
- s. a. Landeswohlfahrtsverband 
Hoheitsbetrieb 533 ff. 
Hoheitsrechte 
- s. Kompetenzen 

Industrie- und Handelskammer 160 
Insolvenz 379 f., 397 f. 
- s. a. Vollstreckung 
Isselburger Übereinkommen 
- s. Staatsverträge 
IULA 100 f. 

Kameralistik 
- s. Haushalt 
Karlsruher Übereinkommen 
- s. Staatsverträge 
Kassel 121 
Kirchengemeinden 2 
Körperschaftsteuer 
- s. Steuer 
Kommanditgesellschaft 21 f., 165 
Kommunalaufsicht 
- s. Aufsichtsbehörde 
Kommunale Kooperation 
- Aufgabenfelder 18 ff. 
- Begriff 2 ff. 
- Faktoren 15 ff. 
- Finanzierung 17 
- Vor- und Nachteile 9 ff. 
Kommunale Selbstverwaltung 
- kein Grundrecht 60 f. 
- Neues Steuerungsmodell 525 
- verfassungsrechtliches Kontrollgebot 

542 
- s. a. Aufsichtsbehörde, Kooperations-

hoheit 
Kommunalrecht 1 f. 
Kommunalunternehmen 
- s. Anstalt des öffentlichen Rechts 
Kommunalverband 33, 80 
- s. a. Gemeindeverband, Zweckverband 
Kommunalverfassungsbeschwerde 61, 104, 

558 f. 
Kommune 
- Begriff 5 ff. 
- interkommunale Beziehungen 13 f. 
Kompetenzen 86, 295 f., 604 ff. 
Kondominium 550 
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Konzessionssystem 
- s. Genehmigung 
Kooperationshoheit, kommunale 55 ff. 
- interne Verbandsorganisation 422 ff., 

448 f. 
- negative 59 ff., 287 ff. 
- positive 56 ff. 
Kooperationskompetenz 
- Bund 61 f. 
- Länder 63 
- sonstige Gebietskörperschaften 64, 289 
Kooperationsrecht Privater 65 ff., 289 
Kostendeckungsprinzip 477, 488 
Kredite 507 f., 512 
Kreisumlage 
- s. Umlagen 
Kündigung 
- s. Austritt 

Landkreis 299 ff. 
Landeswohlfahrtsverband 119, 121, 127 
Landgemeindeordnung 
- s. Preußen 
Landkreise 57 f., 156 
Legitimation 
- s. Demokratieprinzip 
Leistungsfähigkeitsprinzip 488 
Lindauer Absprache 91 f. 
Luxemburg 592, 595 

Madrider Ubereinkommen 
- s. Staatsverträge 
Mainzer Übereinkommen 
- s. Staatsverträge 
Mecklenburg-Schwerin 45 f. 
Mecklenburg-Vorpommern 79 f., 121 f., 

203 ff. 
- s. a. Amt, Heilungsgesetze 
Mehrheit 217 f. 
Minderjährige 164 f., 256 
Mischverwaltung 62, 81 
Mitglieder 
- Anspruch bei Ausscheiden 502 f. 
- angereicherter Verband 415 f. 
- Anzahl 177 ff. 
- assoziierte 185 f. 
- Doppelmitgliedschaft 175 ff., 291 ff. 
- Ersatzvornahme für Verband 457 
- Homogenität der 186 f., 343 f. 
- kommunale 188 f. 
- Kontrolle des Verbandes 546 f. 
- Lasten 496 ff. 
- Leistungen an 512 

- mögliche und notwendige 30 f. 
- Näheverhältnis 298 
- ohne Aufgabenübertragung 169 ff. 
- partielle 182 ff. 
- primäre und sekundäre 30 f. 
- im Prozess 562 f. 
- Rechtsetzung ggü. 458 f. 
- Rechtsfolgen der Mitgliedschaft 295 ff. 
- Rechtsnatur der Mitgliedschaft 331 ff. 
- transnationaler Verband 609 f. 
- Übertragbarkeit der Mitgliedschaft 334 
- als Verbandsorgan 445 f. 
- Verbot der Mitgliedschaft 172 ff. 
- s. a. Ausgleich, Einstandsbeitrag, Nicht-

mitglieder, Organe, Zweckverbands-
fähigkeit 

Mustersatzung 
- s. Satzung 
Musterverträge 598 

Nachbarschafts verbände 119 
Nebenbestimmungen 
- s. Genehmigung 
Neues Steuerungsmodell 
- s. Haushalt 
Nichtakt 
- s. Gründungsfehler 
Nichtigkeit 
- s. Gründungsfehler 
Nichtigkeitsklage 557 f. 
Nichtmitglieder 299 ff., 338, 504 f. 
- s. a. Mitglieder, Zweckverbandsfähig-

keit 
Niederlande 594 
Niedersachsen 122, 425 f., 594 
- Art. 57 NdsV 76 f. 
- hauptamtlicher Verbandsvorsteher 

444 f. 
- Isselburger Ubereinkommen 594 
- kein Oberzweckverband 162 
- Samtgemeinde 181 
- s. a. Hannover, R Z V G 
Nordrhein-Westfalen 124 f. 
- Genehmigungsfiktion 267 
- Isselburger Übereinkommen 594 
- Landschaftsverbände 124 f. 
- Mainzer Übereinkommen 597 
- Zweckverband als Gemeindeverband 

77 f., 124 
- s. a. Pflichtverband, Ruhrgebiet, Sied-

lungsverband 
Normenhierarchie 52 ff., 264 ff., 459 f., 580 f. 
Normenkontrolle, abstrakte 104 f. 
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Nürnberg , Zweckverband Reichsparteitag 
48 f. 

Nutzungsanspruch 357 f. 

Oberzweckverband 161, 168 
öffentl ich-rechtliche Vereinbarung 
- s. Zweckvereinbarung 
Öffnungsklausel 
- s. Zweckverband 
örtl iche Gemeinschaft 56, 138 f. 
Of fene Handelsgesellschaft 21 f., 165, 176 f. 
Oldenburg 46, 123 
Ordentl iches Gericht 566 f. 
Organe 
- externe Kontrol le 544 f. 
- fakultative 424 ff. 
- interne Kontrol le 543 
- Organkompetenz 187 ff., 297 
- Organleihe 148 f. 
- Organstreit 563 f 
- Organwalter 434 ff. 
- weitere 445 ff. 

Petit ionen 555 f. 
Pfalz, Bezirksverband 6, 79 f. 
Pflichtverband 311 ff. 
- Auflösung 402 ff. 
- Bildung 197 ff. 
- Ermächtigungsgrundlage 312 ff. 
- fehlerhafter 321 
- formelle Voraussetzungen 314 f. 
- Gesetzl icher Zweckverband 120, 124, 

318 
- materielle Voraussetzungen 315 ff. 
- Rechtsfolgen 319 
- Umwandlung zum Freiverband 319 f. 
Planungsverbände 107, 588 
Preußen 
- Gemeindeordnung Rheinland 33 
- Gemeindeordnung Westfalen 33 
- Landgemeindeordnungen 35 ff., 494, 

498 
- Schulordnung 33 f. 
- Zweckverbandsgesetze 38 ff., 153, 494, 

498 
Privatrecht 
- Handeln des Vorverbandes 306 
- Handlungsformen 452 
- Kontrol le durch Aufsichtsbehörde 553 f. 
- Kooperat ionsformen 21 
- Sondervorschriften für Zweckverbände 

108 
- s. a. Gesellschaftsrecht 

Psychologie 14 f., 526 
Rechnungsprüfung 526 ff. 
- s. a. Aufsichtsbehörde, Haushalt 
Recht 
- Begriff 3 
- Bereitstellungsfunktion 71, 213, 286 , 

405 f., 425 
- Rechtseinheit 296 f., 455 f. 
Rechtsfolgen 
- Anschluss 329 
- Auflösung 400 f., 457 f. 
- Ausschluss 375 
- Austritt 369 ff. 
- Beitri t t 323 f. 
- Gleichheitsverstöße 350 f. 
- Heilungsgesetze 258 , 281 ff. 
- Mitgliedschaft 295 ff. 
- Pfl ichtverband 319 
Rechtsnachfolge 376 ff. 
Rechtspol i t ik 293 f., 538 ff. 
Rechtsquellen 51 ff., 240 f. 
Rechtssoziologie 7 
Rechtsstaatsprinzip 132 f., 485, 541, 570, 

612 
Rechtswidrigkeit 
- s. Gründungsfehler 
Regiebetrieb 178 
Regionen 64, 156 f., 595 
R G R E 100 f. 
Rheinland-Pfalz 125, 151, 199 ff. 
- Echternacher Ubere inkommen 592 
- Karlsruher Ü b e r e i n k o m m e n 595 
- Mainzer Übere inkommen 597 
- Verbandsgemeinde 173 f. 
- s. a. Pfalz 
R ü c k w i r k u n g 
- s. Heilungsgesetze 
Ruhrgebiet , Siedlungsverband 124 f., 184, 

319 f. 
Rundfunkanstalten 64 f. 
R Z V G 
- und D D R - K V 117 f. 
- Einbringung von Einrichtungen 498 
- Erlass 47 ff. 
- Fortgel tung in alten Ländern 110 ff. 
- Fortgel tung in neuen Ländern 112 ff. 
- Führerprinzip 426 
- und Gesellschaftsrecht 426 
- landesgrenzenüberschreitende Verbände 

578 
- Schiedsgericht 568, 573 
- Verbandsbildung 193 ff. 
- s. a. Niedersachsen 
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Saarbrücken, Stadtverband 6, 123 
Saarland 125, 595 
Sachgründung 497 ff. 
Sachsen 126 f., 234 
- Gemeindeordnung 42 f. 
- Gesetz über Gemeindeverbände 41 ff., 

153, 158 f., 302 f. 
- Revidierte Landgemeindeordnung 35 
- s. a. Heilungsgesetze, Verwaltungsver-

band 
Sachsen-Anhalt 127, 234 f., 238 
- kein Oberzweckverband 162 
- s. a. Heilungsgesetze 
Satzung 
- Änderung 215 ff. 
- Änderungsanspruch 219 ff. 
- Auslegung 209 
- Begriff 206 ff. 
- gesetzeswiederholend 213 f. 
- Grenzen der Änderung 218 f. 
- Inhalt 210 ff. 
- Kannbest immungen 212 f. 
- Mussbest immungen 211 
- Mustersatzung 550 ff. 
- Rechtsnatur 206 ff. 
- Sollbestimmungen 211 f. 
- s. a. Gründungsfehler 
Schiedsgericht 562, 567 ff., 573 ff. 
Schleswig-Holstein 128, 203 ff. 
- s. a. Amt 
Schweiz 595 
Selbstverwaltung 
- s. Demokrat ieprinzip, Kommunale 

Selbstverwaltung 
Solidarität 351 ff. 
- s. a. Gerechtigkeit, Gleichheit 
Sonderverbände 149 f., 175, 550 
Sozialgericht 566 
Sozialversicherungsträger 64 f. 
- s. a. Landeswohlfahrtsverband 
Sparkasse 
- s. Anstalt des öffentlichen Rechts 
Spieltheorie 4 
Sprengelversammlung 438 f. 
- s. a. Verbandsversammlung 
Staatsverträge 
- Anhalter Ubere inkommen 594 f. 
- bundesgrenzenüberschreitende Ver-

bände 589 ff. 
- Echternacher Ubere inkommen 592 
- fehlende 584 ff. 
- Inhalt 581 ff. 
- Isselburger Ubere inkommen 594 f. 

- Karlsruher Übere inkommen 595 ff. 
- Länderkompetenz 579 f., 602 ff. 
- landesgrenzenüberschreitende Verbände 

578 ff. 
- Madrider Übere inkommen 592 f., 613 
- Mainzer Übere inkommen 597 f. 
- Normenhierarchie 580 f. 
- Rechtsgrundlagen 591 
- s. a. EKC, Völkerrecht 
Städtepartnerschaft 101 
Statusakt 270 f. 
Statut 
- s. Satzung 
Steuern 529 ff. 
- Gewerbesteuer 536 f. 
- Grundsteuer 538 
- Hoheitsträgerbesteuerung 529 ff. 
- kein Steuererhebungsrecht 479 f. 
- Körperschaftsteuer 531 ff. 
- Reformvorschlag 538 ff. 
- Übertragungsverbot 146 f. 
- Umsatzsteuer 536 
- Vermögensteuer 537 
- wettbewerbsneutral 529 ff., 538 ff. 
Stiftung 
- öffentlich-rechtliche 161 
- privatrechtliche 23, 164, 192 
Subsidiaritätsprinzip 488 

Thüringen 46 f., 128, 219 ff., 234, 338 f. 
- s. a. Heilungsgesetze 
Tod 380 f. 
transnationaler Verband 
- siehe Zweckverband 
Treuepflicht 153, 334 ff. 

Umdeu tung 
- s. Gründungsfehler 
Umlagen 482 ff. 
- Begriff 482 ff. 
- Erhebungsverfahren 485 ff. 
- finanzielle Auswirkungen 297 f. 
- Folgerungen 495 f. 
- Kreisumlage 297 f., 484 f., 491 f., 494 f. 
- mehrere 492 f. 
- Schwankungen 492 f. 
- Umlagekreisel 411 
- Umlageprinzipien 487 ff. 
- Umlageregeln 489 ff., 574 
- Unterverteilung 493 ff. 
- verfassungsrechtliche Zulässigkeit 484 f. 
Umsatzsteuer 
- s. Steuer 
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Umwandlung 381 ff. 
- in Anstalt des öff. Rechts 384 ff. 
- in Einheitsgemeinde 386 f. 
- Pflichtverband in Freiverband 319 f. 
- in Privatrechtsform 382 ff. 
- Spaltung 390 f. 
- Verschmelzung 387 ff. 
Unabhängigkeit, richterliche 568 f. 
Unbeachtlichkeit 
- s. Gründungsfehler 
Unionstreue 
- s. Treuepflicht 
Unwirksamkeit 
- s. Gründungsfehler 

Verband 
- s. Gemeindeverband, Zweckverband 
Verbandsangehörige 
- s. Angehörige 
Verbandsgerechtigkeit 
- s. Gerechtigkeit 
Verbandssolidarität 
- s. Solidarität 
Verbandstreue 
- s. Treuepflicht 
Verbandsversammlung 
- Aufgaben 428 ff. 
- interne Organisation 430 ff. 
- Organwalter 434 ff. 
- Status 427 ff. 
- s. a. Ausschuss, Sprengelversammlung, 

Verbraucherbeirat 
Verbraucherbeirat 441 f. 
Verein, eingetragener 22, 164, 191 f. 
Verpflichtungserklärungen 262 f. 
Verursachungsprinzip 487 f. 
Verwaltungstypen 143 ff. 
Verwaltungsakt 
- s. Genehmigung 
Verwaltungsgericht 559 ff., 574 f. 
Verwaltungsverband 172 f. 
Verwaltungsvereinbarung 
- s. Zweckvereinbarung 
Völkerrecht 
- Rechtsschutz 601 f. 
- Rechtswahl 601 
- Verträge im nationalen Recht 109 
- Vertragsfähigkeit 101 f., 600 f. 
- s. a. E K C , Staatsverträge 
Vollstreckung 469 ff. 
- für Verband 469 f. 
- gegen Verband 470 ff. 
- der Genehmigung 241 f. 

- s. a. Insolvenz 
Vorgesellschaft 306 f., 465 ff., 566 f. 
Vorgründungsverhältnis 303 ff. 
Vorverband 237, 247 f., 304 ff., 464 ff. 
Wahlrecht 
- s. Formenwahlfreiheil 
Wasserverbände 107, 588 
Weinheimer Entwurf 141 
- s. a. Aufgaben 
Wesentlichkekstheorie 525, 605 
Wettbewerb 
- Besteuerung 529 ff., 538 ff. 
- Wettbewerbsrecht 106 f. 
Widerruflichkeit 
- s. Gründungsfehler 
Widerspruchsverfahren 559 ff., 566, 572 f. 
Wirkungskreis 
- s. Aufgaben 
W R V 47, 56, 72, 90, 111, 225, 335, 457 
Württemberg 34 f. 
Württemberg-Hohenzollern 74, 119 
W V K 606 

Zivilgericht 
- s. Ordentliches Gericht 
Z P O 571, 574 f. 
Zwangsverband 
- s. Pflichtverband 
Zweckerreichung 395 
Zweckverband 
- angereicherter 412 ff. 
- Begriff 27 ff. 
- Beschäftigte 450 ff. 
- Bildung 192 
- bundesgrenzenüberschreitender 589 ff. 
- Dienstherrenfähigkeit 450 ff. 
- Einkommunenzweckverband 179 f. 
- Einpersonenzweckverband 178 
- fehlgeschlagener 310 f. 
- Geschäftsführung 442 ff. 
- gestufte Verbände 123 
- gleichgeordnete 408 
- als Grundrechtsträger 78 f. 
- Handlungsformen 452 ff. 
- interne Organisation 421 ff. 
- landesgrenzenüberschreitender 577 ff. 
- Mehraufgabenzweckverband 150 ff. 
- Öffnungsklausel 417 f. 
- Rechtsformzusatz 254 
- Unterzweckverband 161, 168, 356 f., 

407 f. 
- verbundene Verbände 404 ff. 
- Vertretung 442 ff. 
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- zweckloser Zweckverband 152 ff. 
- s. a. Gemeindeverband, Vorverband 
Zweckverbandsfähigkeit 
- auswärtige Kommunen 157 f. 
- Bezirke 156 f. 
- Bund 158 f. 
- gemeindefreie Grundstücke 155 
- Gemeinden 154 f. 
- Gutsbezirke 155 
- Länder 158 f. 
- Landkreise 156 
- objektive 137 ff. 

- Private 163 ff. 
- subjektive 154 ff. 
- Zweckverband 161 ff. 
- s. a. Aufgaben, Mitglieder 
Zweckverbandsgesetz 
- s. Niedersachsen, Preußen, Rheinland-

Pfalz, R Z V G 
Zweckverbandsrecht, partielles 455 f. 
- s. a. Normenhierarchie 
Zweckverbandsregister 252 ff. 
Zweckvereinbarung 26 f., 50 
Zweckverfehlung 395 
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